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EuGH: Namentliche Auskunft über Datenempfänger 

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, haben betroffene Personen 
nach Art. 15 Abs. 1 DSGVO ein Auskunftsrecht auch über die „Empfänger 
oder Kategorien von Empfängern“ der Daten. Wie genau die Empfänger 
benannt werden müssen, hat nun der EuGH konkretisiert. 

In seinem Urteil vom 12.01.2023 (Rs. C-154/21 – Österreichische Post) 
spricht der EuGH Klartext: 

Im Rahmen einer Auskunft nach Art. 15 DSGVO müssen der 
betroffenen Person möglichst genaue Informationen übermittelt 
werden. Dies bedeutet auch, dass wenn tatsächlich möglich, die 
konkrete Identität von Empfängern von Daten mitzuteilen ist.  

Kann also benannt werden, wer Daten empfangen hat, dürfen nicht 
nur Kategorien von Empfängern („Druckdienstleister“, „IT-
Support“) angegeben werden. Solche Kategorien dürfen damit in der 
Regel nur noch in Bezug auf künftige Empfänger ausreichen, von 
Sondersituationen abgesehen.  

Der EuGH benennt hier eine konkrete Option: Die Angabe der 
Identität der Empfänger muss auch dann nicht erfolgen, wenn Rechte 
anderer dadurch verletzt würden oder der Auskunftsantrag exzessiv 
oder offensichtlich unbegründet ist.  

Der EuGH folgt damit den Schlussanträgen des Generalanwaltes aus 
dem Sommer 2022; über diese hatten wir in unserem Newsletter von 
Juni 2022 ausführlich berichtet. 
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269146&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://loschelder.de/fileadmin/redaktion/newsletter/pdf/datenschutzrecht/20220624_3_Beitrag_3.pdf
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Für alle weiteren Fragen rund um das Datenschutzrecht 
stehen Ihnen gerne zur Verfügung 
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